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antreffen und denselben niederdrücken, wodurch das Fort-
schalten der Wechselvorrichtung erfolgt. Der Antrieb der
Scheibe 36 geschieht, wie ersichtlich, von der Kurbelwelle 41
des Stuhles aus durch das Rädergetriebe 40, 39, 37. Die
Hebel 5 und 24 sind mit Gegenzugfedern 7, bezw. 27 ver-
sehen.

Die bedeutenden Zahlungseinstellungen in der
österreichischen Textilindustrie,

die sich in der letzten Zeit in Aufsehen erregender Weise hau-
fen, sind in der Hauptsache auf den Bückgang des Exports
zurückzuführen, welchen fast alle Zweige dieser Branche auf-
zuweisen haben. Die Folge dieses Bückganges ist, dass die
österreichischen Textilfabrikanten gezwungen sind, wie der
„Lodzer Textilmarkt" mitteilt, sich mehr dem Inlandgeschäfte
zuzuwenden, das in seiner Eigenart und bei der scharfen Kon-
kurrenz für die meisten Betriebe wenig nutzbringend, wenn nicht
verlustbringend geworden ist. Die einst so bedeutende Woll-
weberei von Brünn, Bielitz usw. ist durch die deutsche Tuch-
fabrikation überflügelt worden, soweit mittlere und bessere Be-
schaffenheiten in Betracht kommen ; selbst der englischen Kon-
kurrenz in feinen Beschaffenheiten konnten sich die Brünner
Herrenstoff-Fabrikanten nicht erwehren, so dass sie ihre Waren
zu unlohnenden Preisen auf den Markt werfen müssen. Aehnlich
liegen die Verhältnisse in der Wirk- und Strumpfwarenindustrie,
die mit Deutschland auf den überseeischen Märkten nur schwer
konkurrieren kann. Die Schwierigkeiten, mit denen die öster-
reichische BaumWollindustrie zu kämpfen hat, sind bekannt;
die englische und noch mehr die italienische Baumwollindustrie
hat ihr in vielen Ländern, in denen sie sonst dominierte, die
Exportmöglichkeit beinahe ganz genommen. Eine Ausnahme
macht eigentlich nur die Leinenindustrie, in welcher die Ver-
mehrung der Produktion gegenüber anderen Zweigen Verhältnis-
mässig geringfügig ist.

Aus den Verhandlungen der Krefelder
Handelskammer

Im Anschluss an den Artikel über die „Produktion der Cre-
felder Seidenindustrie" in Nr. 16 u. Ztg. entnehmen wir der „Seide"
folgende uns in verschiedener Beziehung interessierende Mit-
teilungen über die kürzlich stattgehabten Verhandlungen der
Crefelder Handelskammer. Ueber die Tätigkeit der Han-
delskammer bei der Vorbereitung des neuen
deutsch-japanischen Handelsvertrages reverierte in
der Sitzung vom 4. Juli der Vorsitzende Geheimrat D e u s s e n
folgendermassen : „Der deutsch-japanisehe Handelsvertrag ist
unterzeichnet und es ist die Pflicht der aus der Kammer
zur Mitwirkung Berufenen, des Herrn Krahnen als Vertreter
der Seidenindustrie und meiner Person als Mitglied des Wirt-
schaftlichen Ausschusses über unsere Tätigkeit Bericht zu er-
statten.

Es war vorauszusehen und ist eingetroffen, dass Japan den

grössten Wert auf dauernde möglichst wenig beschränkte Aus-
fuhr seiner Bohseidengewebe legen würde, und um diese For-
derung hauptsächlich ist denn auch der Kampf geführt worden.
Man hat regierungsseitig neben den Delegierten der Kammer
die Vertreter des Verbandes deutscher Seidenwebereien mehr-
fach, zuletzt im Wirtschaftlichen Ausschuss selbst, in Berlin
gehört und ausser unsern Ausführungen ist eine die Materie
ausführlich behandelnde Denkschrift der genannten Körperschaft
eingehend geprüft und erörtert worden. In mehreren Kom-
missionssitzungen haben wir, Herr Krahnen und ich, mit den
Interessenten verhandelt und meine eigenen Ausführungen in
beiden Sitzungen des Wirtschaftlichen Ausschusses haben die
Anschauungen der Herren scharf begründet und verteidigt.

Wenn aber trotzdem die Wünsche nicht erfüllt worden sind,
so lag es in den Verhältnissen. Durch den Handelsvertrag
mit der Schweiz ist bis 1917 der Zoll für dichte gefärbte
Seidengewebe, also auch für gefärbte Pongees, auf 450 M. fest-
gesetzt. Die Ausrüstungsindnstrie, deren Anschauungen sich
keineswegs immer mit denjenigen der Fabrik decken, beansprucht
zu ihrem Schutz nicht mit Unrecht eine Spannung zwischen
den Zöllen für rohe und gefärbte Pongees von mindestens 150

Mark. Daraus folgt, dass der jetzt 300 M. betragende Zoll auf
rohe Pongees nicht erhöht werden konnte. Japans Forderung
ging auf eine Herabsetzung des Zolles um 100 M. Das ist ab -

gelehnt worden. Dagegen hat die Begierung die Bindung, d. h.

die Festlegung des Zolles von 30) M. bis 1917 zugestanden. Sie

ging dabei von der Erwägung aus, dass bis zum genannten
Zeitpunkt eine Aenderung doch nur dann möglich sei, wenn die
Schweiz zu einer Aenderung ihrer Bechte die Hand bieten würde,
ein Vorgehen, dessen Wahrscheinlichkeit leider seitens des

Weberei-Verbandes nicht genügend substantiert werden konnte.
Dass bei solch geringer Aussicht auf einen Gewinn für die
Seidenindustrie die Begierung dem Drängen anderer Gewerbe
auf Abschliessung des Handelsvertrags unter gegenseitiger Meist-
begünstigung und Bindung möglichst vieler japanischer Einfuhr-
zölle nachgegeben hat, ist, wenn man objektiv urteilt, begreif-
lieb. Unsere Lage, d. h. diejenige eines stark ausführenden
Landes, ist bei Handelsverträgen mit Staaten, die uns weit
weniger und noch dazu in der Hauptsache, wie hier, Bohstoffe
liefern, stets ungünstig. Japan hat es vorzüglich verstanden,
seine Stellung auszunutzen ; es hat zuerst einen neuen hohen
Tarif geschaffen, um scheinbar entgegenkommende Bedingungen
machen zu können. Es bleibt zu erwägen, ob nicht auch wir
1917 unsere etwas stumpf gewordenen Waffen besser schärfen
sollen.

Was die Industrien unseres Bezirkes bezüglich ihrer Ein-
fuhrzölle nach Japan betrifft, so haben Seiden und Sammete an-
gesichts der geringen eingeführten Mengen auf besondere Wünsche
verzichtet. Baumwollsammete haben indirekt, d. h. durch die
Gleichstellung mit England einen Vorteil errungen und unter-
liegen keiner Erhöhung. Andere Sammete sind um ungef. 7

v. H. gestiegen. Seidene und halbseidene Gewebe werden teils
6, teils etwa 15 v. H. höher verzollt."

Die Versammlung nahm von den Ausführungen des Eeferenten
mit grossem Interesse Kenntnis und erklärte sich mit der Ver-
tretung der Interessen des Bezirks einverstanden.

Bezüglich der Stellungnahme gegen die beantragte
Erhöhung des Kunstseidenzolles berichtete Herr B u -

dolf Krahnen, dass der Zentralverband deutscher Industri-
eller namens der deutschen Kunstseidefabriken, welche nach dem
Nitrozellulose-Verfahren arbeiten, an den Beichskanzler einen

Antrag auf Erhöhung des deutschen Eingangszolles von 30 M.

für ungefärbte, 60 M. für gefärbte und 90 M. für zweimal ge-
zwirnte Kunstseide gerichtet hat. Die Angelegenheit ist in einer
Sitzung des Seidenausschusses unter Hinzuziehung der
hauptsächlichsten hiesigen Interessenten eingehend besprochen
worden. Es wurde dort darauf hingewiesen, dass Belgien, die
Schweiz, Italien und Oesterreich-Ungarn die ungefärbte Kunst-
seide zollfrei hereinlassen. Frankreich und Japan, welche einen
hohen Zoll auf Kunstseide erheben, haben eine grosse Seiden-

erzeugung und Seidenspinnerei zu schützen, was für Deutschland
nicht in Frage kommt. Wir in Deutschland aber und besonders
auch in Krefeld verbrauchen in immer zunehmendem Masse
Kunstseide. Während die hiesigen Stoff-Fabrikanten nach der
Handelskammerstatistik im Jahre 1909 7660 kg Kunstseide
verwebten, wurden im Jahre 1910 bereits 302 51 kg verbraucht
und im laufenden Jahre wird dieser Verbrauch nach dem Urteil
Fachkundiger auf weit über das Doppelte der Menge von
1910 voraussichtlich hinaufschnellen. Hauptsächlich findet die
Kunstseide für Krawattenstoffe, Putzstoffe, Stoff-
bänder, für undichte Gewebe und auch in der
Posamentierbranche in Krefeld Verwendung. Ungefähr
die Hälfte der mit Kunstseide hergestellten Fabrikate wird nach
dem Auslande abgesetzt. Umsoweniger darf dieser Rohstoff mit
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